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Bekanntmachung.
(Höchstpreise vom 4. August .)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
0 . 327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1.
§ 1 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom 4. August

1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339) erhält folgenden Absatz 2:
Der Bundesrat kann bestimmen, daß auch für andere

Gegenstände Höchstpreise festgesetzt werden.
Artikel 2.

An die Stelle des § 2 des im Artikel 1 genannten Ge¬
setzes in der Fassung von Artikel 1 der Bekanntmachung
über Höchstpreise vom 28. Oktober 1914 (Reichs-Gesetzbl.
<5. 458) treten folgende Vorschriften:

8 2.
Das Eigentum an Gegenständen, für die Höchstpreise

festgesetzt sind, kann durch Anordnung der zuständigen Be-
1örde einer von ihr bezeichneten Person auf deren An-
tcag übertragen werden. Die Anordnung ist an den Be-
s tzer der Gegenstände zu richten; sie ist nicht auf die einem
.! andwirt zur Fortführung seiner Wirtschaft erforderlichen
Vorräte zu erstrecken. Das Eigentum geht über , sobald
l ie Anordnung dem Besitzer zugeht.

Der Anordnung hat eine Aufforderung der zuständi¬
gen Behörde zur Ueberlassung vorauszugehen . Die Auf¬
forderung hat die Wirkung, daß Verfügungen über die
von ihr betroffenen Gegenstände nichtig sind; den rechts-
geschästlichen VerfÜgpngen stehen Verfügungen gleich, die
im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
ersolgen. Die Lätztzeszentralbehörde, in deren Bezirk sich
die Gegenstände befinden, kann bestimmte Personen ermäch¬
tigen, eine solche Aufforderung zu erlassen; die von einer
hiernach ermächtigten Person erlassene Aufforderung wird
unwirksam, wenn sie nicht binnen einer Woche, nachdem
sie dem von ihr Betroffenen zugegangen ist, durch Erlaß
von der Behörde bestätigt wird.

Der von der Anordnung Betroffene ist verpflichtet, die
Gegenstände bis zum Ablauf einer von der Behörde in
der Anordnung zu bestimmenden Frist zu verwahren . Die

. Behörde kann eine Vergütung für die Verwahrung fest-
setzen

Der Uebcrnahmepreis wird unter Berücksichtigungdes
Höchstpreises sowie der Güte und Verwendbarkeit der Ge¬
genstände von der höheren Verwaltungsbehörde nach An¬
hörung von Sackverständigen endgültig festgesetzt. Han¬
delt es sich um Gegenstände, deren Höchstpreis sich zu be¬
stimmten Zeitpunkten ändert , so ist der zur Zeit der An¬
ordnung geltende Höchstpreis zu berücksichtigen.

Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse eines
Grundstücks, so werden diese von der Haftung für Hypo¬
theken. Grundschulden und Rentenschulden frei , soweit sie
nicht vor der Aufforderung (Abs. 2) zugunsten des Gläu¬
bigers in Beschlag genommen worden sind.

8 2 a Soweit für Getreide Höchstpreise festgesetzt sind,
kann die Anordnung (§ 2 Abs. 1) getroffen werden , bevor
das Getreide ausgedroschen ist. Das Eigentum an dem
Getreide geht in diesem Falle auf die von der Behörde be-

, zeichnete Person über, sobald das Getreide ausgedroschen
ist. Bis zu diesem Zeitpunkt erstrecken sich die Wirkungen
der Aufforderung auch auf den Halm. Die Behörde kann
bestimmen, daß das Getreide von dem von der Anordnung
Betroffenen mit den Mitteln seines landwirtschaftlichen
Betriebs binnen einer zu bestimmenden Frist ausge¬
droschen wird . Kommt der Verpflichtete dem Verlangen
nicht nach, so kann die Behörde die geforderten Handlun¬
gen auf feine Kosten durch einen Dritten vornehmen lassen;
der Verpflichtete hat die Vornahme in seinen Wirtschafts¬
räumen und mit den Mitteln seines Betriebes zu ge¬
statten. •

§ 2 b. Die zuständige Behörde kann den Besitzer von
Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, auffor¬
dern, die Gegenstände zu den festgesetzten Höchstpreisen zu
verkaufen. Weigert sich ein Besitzer, der Aufforderung
nachzukommen, so kann die zuständige Behörde die Gegen¬
stände übernehmen und auf Rechnung und Kosten des Be¬
sitzers zu den festgesetzten Höchstpreisenverkaufen, soweit
sie nicht für dessen eigenen Bedarf nötig sind.

Artikel 3.
In die Stelle des § 4 des im Artikel 1 genannten Ge¬

setzes treten folgende Vorschriften:
„ § 6. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer die nach § 1 festgesetzten Höchstpreise über-

L . schreitet;
i. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages

auffordert , durch den die Höchstpreise überschritten
werden , oder sich zu einem solchen Vertrag erbietet;

3.  iner einen Gegenstand , der von einer Aufforderung
(W 2, 2a) betroffen ist, beiseite schafft, beschädigt
oder zerstört;

4.  wer der Aufforderung der zuständigen Behörde
zum Verkaufe von Gegenständen, für die Höchst-

i _ preise iektaekebt sind l8 2bi . n-ckt nackkommt:

8. wer Vorräte an Gegenständen, zur die Höchstpreise
festgesetzt sind, dem zuständigen Beamten gegenüber
verheimlicht;

6. wer den nach § 3 erlassenen Ausführungsbestim-
mungen zuwiderhandelt.

Artikel 4.
Soweit in Verordnungen auf Vorschriften verwiesen

ist. die durch diese Verordnung außer Kraft gesetzt werden,
treten an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften dieser
Verordnung.

Artikel 5.
Der Reichskanzler wird ermächtigt , den Text des Ge¬

setzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 339), wie er sich aus den Aenderungen ergibt,
welche in der Bekanntmachung über Höchstpreise vom 28.
Oktober 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 458) und in dieser Ver¬
ordnung vorgesehen sind, in fortlaufender Nummerfolge
der Paragraphen durch das Reichs-Gesetzblatt bekannt zu
machen

Artikel 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

,n Kraft.
Berlin,  den 17. Dezember 1914.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Gesetz, betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914.
§ 1. Für die Dauer des gegenwärtigen Krieges kön¬

nen für Gegenstände des täglichen Bedarfs , insbesondere
für Nahrungs - und Futtermittel aller Art sowie für rohe
Naturerzeugnisse, Heiz- und Leuchtstoffe Höchstpreise fest¬
gesetzt werden

Der Bundesrat kann bestimmen, daß auch für andere
Gegenstände Höchstpreise festgesetzt werden.

ß 2. Das Eigentum an Gegenständen, für die Höchst¬
preise festgesetzt sind, kann durch Anordnung der zuständi¬
gen Behörde einer von ihr bezeichneten Person auf deren
Antrag übertragen werden. Die Anordnung ist an den Be
sitzer der Gegenstände zu richten; sie ist nicht auf die einem
Landwirt zur Fortführung seiner Wirtschaft erforderlicher
Vorräte zu erstrecken. Das Eigentum geht über , sobald di»
Anordnung dem Besitzer zugeht.

Der Anordnung hat eine Aufforderung der zuständi¬
gen Behörde zur Ueberlassung vorauszugehen . Die Aus
sorderung hat die Wirkung, daß die Verfügungen über dir
oon ihr betroffenen Gegenstände nichtig sind; den rechtsge
fchäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er-
iolgen. Die Landeszentralbehörde , in deren Bezirk sich di«
Gegenstände befinden, kann bestimmte Personen ermächti
gen, eine folche Aufforderung zu erlassen; die von einer
hiernach ermächtigten Person erlassene Aufforderung wird
unwirksam . wenn sic nicht binnen einer Woche, nachdem sie
den von ihr Betroffenen zugegangen ist, durch Erlaß der
Behörde bestätigt wird.

»Der von der Anordnrrng Betroffene ist verpflicht« ,
die Gegenstände bis zum Ablauf einer von der Behörd>
M der Anordnung zu bestimmenden Frist zu verwahren
Die Behörde kann eine Vergütung für die Verwahrung
festsetzen. .

Der Uebcrnahmepreis wird unter Berücksichtigung de»
Höchstpreises, sowie der Güte und Verwertbarkeit der Ge-
genstände von der höheren Verwaltungsbehörde nach An
hörung voi: Sachverständigen endgültig festgesetzt. Handelt
es sich um Gegenstände, deren Höchstpreise sich zu bestimmter
Zeitpunkten ändert , so ist der zur Zeit der Anordnung gel¬
tende Höchstpreis zu berücksichtigen.

Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse eine-'
Grundstückes, so werden diese von der Haftung für Hyp»
theken, Grundfchulden und Rentenschulden frei , soweit sie
nicht vor der Aufforderung (Abs. 2) zugunsten des Gläu¬
bigers in Beschlag genommen worden sind.

8 3. Soweit für Getreide Höchstpreise festgesetzt sind
kann die Anordnung (8 2 Abs. 1) getroffen werden , bevor
das Getreide ausgedroschen ist. Das Eigentum an den,
Getreide geht in diesem Falle aus die von der Behörde be-
zeichnete Person über, sobald das Getreide ansgedrosche^
ist. Bis zu diesem Zeitpunkte erstrecken sich die Wirkung«
der Aufforderung auch auf den Halm . Die Behörde kanr
bestimmen, daß das Getreide von dem von der Anordnung
Betroffenen mit den Mittteln seines landwirtschaftliche»
Betriebes binnen einer zu bestimmenden Frist ausge¬
droschen wird . Kommt der Verpflichtete dem Verlangen
nicht nach, so kann die Behörde die geforderten Handlun¬
gen auf seine Kosten durch einen Dritten vornehmen lassen:
der Verpflichtete hat die Vornahme in seinen Wirtschafts¬
räumen und mit den Mitteln seines Betriebes zu gestatten.

8 4. Die zuständige Behörde kann den Besitzer von
Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, auffor¬
dern , die Gegenstände zu den festgesetzten Höchstpreisen zu
verkaufen. Weigert sich ein Besitzer, der Aufforderung
nachzukommen, so kann die zuständige Behörde die Gegen-
stände übernehmen und auf Kosten des Besitzers zu den
festgesetzten Höchstpreisen verkaufen, soweit sie nicht für
dessen eigenen Bedarf nötig sind.

8 5. Der Bundesrat setzt die Höchstpreise fest. Soweit
er sie nicht festgesetzt hat . können die Landeszentralbehör-
den oder die von ihnen bestimmten Behörden Höchstpreise
sestsetzen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten Behörden erlassen die erforderlichen Anordnung«
und Ausführungsbestimmungen. . , „

§ 6. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mft
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:

1. wer die nach 8 1 festgesetzten Höchstpreise über¬
schreitet;

2. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrages
auffordert, durch den die Höchstpreise überschritt«
werden, oder sich zu einem solchen Vertrag erbietet?

3. wer einen Gegenstand. der von einer Aufsorderun«
(§8 2,3) betroffen ist, beiseite schafft, beschädig?
oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständig« BehbE
zum Verkaufe von Gegenständen, für die Hoch»
preise festgesetzt sind (8 4), nicht nachkommt; J

5. wer Vorräte an Gegenständen , für dre Höchstpreise!
festgesetzt sind, dem zuständigen Beamten geg« -i
über verheimlicht; „ . ,

6. wer den nach 8 5 erlasienen AusführungSbesti,W>
mungen zuwiderhandelt. ^ t Ä J

§ 7. Der Bundesrat wird ermächtigt, d« Zeitpun»
zu bestimmen, zu welchem dieses Gesetz wieder außer Krasß

tIltt § 8. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage sein«
düng in Kraft. * \ :■

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 8 des Gesei
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaMch. «.
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl-
S . 327) folgende Verordnung erlassen: ^ _ j

8 i Gehört ein Genosse einer eingetragenen Genossen¬
schaft zu den Personen, die im 8 2 des Gesetzes, betreffen«
den Schutz der infolge des Krieges an Wahrnehmung xpiet
Rechte behinderten Personen, vom 4. August 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 328) bezeichnet sind, so kann er sein Stimm¬
recht in der Generalversammlung durch ein« Bevollmach^
tigten ausüben. Für die Vollmacht ist die schriftliche Forntz
erforderlich und genügend. Ein Bevollmächtigter kan»
mehr als einen Genossen vertreten. . _

8 2. Ist bei dem Gerichte, das die Liste der Genoss
führt, infolge des Krieges ein, wenngleich nur vorü^
gehender, Stillstand der Rechtspflege eingetreten, so l
falls die Tatsache, die gemäß 88 65 bis 68 des Gesetz
betreffend die Erwerbs - und Wrrtschaftsgenossenschast« ^
das Ausscheiden eines Genossen begründet, nicht bis zu« !
Schlüsse des Geschäftsjahres, zu dem dasAusscheldene «-
folgen soll, in die Liste eingetragen rst, das Ausscheid«
auch ohne Eintragung mit dem Schlüsse dieses Geschäfts-^
jahres als erfolgt. Unter der gleichen Voraussetzung ftw»
det, falls der Tod eines Genossen nicht brs zum Schluffe
des Geschäftsjahresin die Liste der Genossen emgetrag«
ist, die im 8 125 Abs. 2 des Gesetzes gegebene Vorschrift
über die Haftung des Erben für die bis zu dem Tage d«
Eintragung von der Genossenschaft eingegangenen Ver¬
bindlichkeiten keine Anwendung.

Die im 8 69 des Gesetzes bezeichnete Verpflichtung de»
Vorstandes, die Eintragung in die Liste zu veranlass« ^
wird durch die Vorschriften des Abs. 1 mcht berührt; konnte
der Vorstand der Verpflichtung nicht bis zü dem im § M
bezeichnet« Zeitpunkt Nachkommen, so hat er das Aus¬
scheiden in dem von ihm geführten Verzeichnis der Ge¬
nossen zu vermerken und das zur Eintragung in du List-
Erforderliche unverzüglich nach Wegfall des Hinderniffe»

nachMholen.̂ ^ gg eror fcnutlfl  tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft v ' v-vr "?'

Berlin, den 17. Dezember 1914. ,
Der Stellvertreter des Reichskanzler- .

Delbrück. <.

Bekanntmachung über die Höchstpreise für Rogg« , ^
Gerste und Weizen. ^

Vom 19. Dezember 1914. - -
§ 1. Für inländischen Roggen und inländische Ger»

werden folgende Höchstpreise festgesetzt. Der Höchstpreis
für die Tonne beträgt in : _ .

Aachen 237 Mark, Berlin 220, Braunschweig 227, Mo-
men 231, Breslau 212, Bromberg 209, Cassel 231, Cöw
236, Danzig 212, Dortmund 235, Dresden 225, Duisbur«
236 Emden 232, Erfurt 229, Frankfurt a. M. 235, Glerwitz
218! Hamburg 228. Hannover 228, Kiel 226, Königsberg
i. Pr . 209, Leipzig 225, Magdeburg 224, Mannheim 23H»
München 237, Posen 210, Rostock 218, Saarbrücken ew7
Schwerin .i M. 219, Stettin 216, Straßburg i. E.
Stuttgart 237, Zwickau 227. ^

8 2. In den im 8 1 nicht genannten Orten (Nebenorte)
ist der Höchstpreis gleich dem des nächstgelegen« im S »
genannten Ortes (Hauptort). . . . „ - J

Die Landeszentralbehorden oder du von ihn« oe-
stimmten höheren Verwaltungsbehörden können elnen ntv-
drigeren Höchstpreis sestsetzen. Ist für die Prersbildung
eines Nebenortes ein anderer als der nachstgelegene Haupt-
ort bestimmend, so können diese Behörden den Höchstpreis
bis zu dem für diesen Hauptort festgesetzten Höchstpreis
hinaufsetzen. Liegt dieser Hauptort in emem anderen Bun-
desstaate. so ist die Zustimmung des Reichskanzlers ed-
forderlich.



§ 3. Der Höchstpreis für die Tonne inländische« « et»
zens ist vierzig Mark höher als der Höchstpreis für die
Tonne Roggen (88 1 und 2).

§ 4. Der Höchstpreis für die Tonne geschrotener, ge»
qnetschter oder sonst zerkleinerter inländischer Gerste ist
zehn Mark höher als der Höchstpreis für die Tonne in¬
ländischer Gerste (§§ 1, 2 und 7).

§ 5. Der Höchstpreis bestimmt sich nach dem Orte , an
dem die Ware abzunehmen ist. Abnahmeort im Sinne
dieser Verordnung ist der Ort , bis zu welchem der Verkän»
fer die Kosten der Beförderung trägt.

§ 6. Die Höchstpreise(§8 1, 2 und 4) gellen bei Gerste
sowie bei geschrotener, gequetschter oder sonst zerkleinerter
Gerste nicht für solche Verkäufe an Kleinhändler oder Ver¬
braucher. welche drei Tonnen nicht übersteigen.

Die Höchstpreise (§§ 1 bis 3) gelten nicht für Saat¬
getreide das nachweislich aus landwirtschaftlichen Betrie¬
ben stammt, die sich in den letzten zwei Jahren mit dem
Verkaufe von Saalgetreide besaßt haben.

ß 7. Die Höchstpreise bleiben bis zum 31. Dezember
1914 unverändert , von da ab erhöhen sie sich bei Roggen,
Gerste und Weizen (88 1 und 3) am 1. und 15. jeden Mo¬
nats um eine Mark fünfzig Pfennig für die Tonne.

8 8. Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack.
Für leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleih¬
gebühr bis zu einer Mark für die Tonne berechnet werden.
Werden die Säcke nicht binnen einem Monat nach der
Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr dann um
fünfundzwanzig Pfennig für die Woche bis zum Höchst,
betrage von zwei Mark erhöht werden . Werden die
Säcke mitverkauft , so darf der Preis für den Sack nicht
mehr als achtzig Pfennig und für den Sack, der fünfund-
siebzig Kilogramm oder mehr hält , nicht mehr als ein,!
Mark zwanzig Pfennig betragen . Der Reichskanzler kan»
die Sackleihgebühr und den Sackpreis ändern . Bei Rück«
kauf der Säcke darf der Unterschied zwischen dem Verkaufs-
und dem Rückst lfspreise den Satz der Sackleihgebühr
nicht übersteigen

Die Höchstpr .se gellen für Barzahlung bei Empfang;
wird der Kaufs .is gestundet, so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahr Zinsen über Reichsbankdiskont Hinzuge«
schlagen werde

Die Höchstr ,'tfe schließen die Beförderungskosten ein.
die der Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der Vev
käufer hat auf jeoen Fall die Kosten der Beförderung bist
zur Verladestelle des Ortes , von dem Ware mit der Bahn
oder zu Wasser versandt wird , sowie die Kosten des Ein«
ladens daselbst zu tragen.

Beim Umsatz des Getreides (88 1, 8 und 4) durch de»
Handel dürfen dem Höchstpreise Beträge zugeschlagen wer-
den, die insgesamt vier Mark nicht übersteigen dürfe«.
Dieser Zuschlag umfaßt insbesondere Kommisstons-, Ver-
mittlungs - und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von
Aufwendungen ; er umfaßt die Auslagen für Säcke und
stir die Fracht von dem Abnahmeorte nicht.

8 9. Diese Verordnung tritt am 24. Dezember 1914
ta Kraft . Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Nr . 4581 .) Bekanntmachung der Fassung der Bekannt-
machung über die Höchstpreise für Hafer . V»m 19. De-
ztmber 1914.

Auf Grund des Artikel 2 der Bekanntmachung vom
19. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 525), betreffend
Aenderung der Bekanntmachung über die Höcbstpreise für
Hafer vom 5. November 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 469)
wird die Fassung der Bekanntmachung über die Höchstpreise
für Hafer nachstehend b-kannt gemacht.

erlin,  den 19. Dezember 1914.
Der Stellvertreter der Reichskanzler- : Delbrück.

Bekanntmachung über die Höchstpreise für Hafer, -r
Vom 19. Dezember 1914.

8 1. Für inländischen Hafer werden folgende Höchst¬
preise festgesetzt. Der Höchstpreis beträgt für die Tonne in
Aachen 228 Mark, Berlin 214, Braunschweig 219, Bremen
221, Breslau 206, Bromberg 208, Cassel 220, Cöln 223,
Danzig 209, Dortmund 225, Dresden 214, Duisburg 224,
Emden 220, Erfurt 219, Frankfurt a. M . 223, Gleiwitz 204,
Hamburg 219, Hannover 220, Kiel 218, Königsberg i. Pr.
206, Leipzig 216. Magdeburg 218, Mannheim 224, Mün-
chen 222, Posen 207, Rostock 212, Saarbrücken 226, Schwe¬
rin i. M. 212, Stettin 211, Straßburg i. E . 225, Stuttgart
222, Zwiaau 217.

Die Höchstpreise gelten nicht für solche Verkäufe an
Kleinhändler oder Verbraucher , welche drei Tonnen nicht
übersteigen.

Die Höchstpreise gellen nicht für Saathafer , der nach¬
weislich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich
in den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saat¬
hafer befaßt haben

8 2. In den im 8 1 nicht genannten Orten (Neben¬
orte) ist der Höchstpreis gleich dem des nächstgelegenen im
8 1 genannten Ortes (Hauptort ).

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten höheren Verwaltungsbehörden können einen
niedrigeren Höchstpreis festsetzen. Ist für die Preisbil¬
dung eines Nebenortes ein anderer als der nächstgelegene
Hauptort bestimmend, so können diese Behörden de»
Höchstpreis bis zu dem für diesen Hauptort festgesetzte»
Höchstpreis hinaufsetzen. Liegt dieser Hauvtort in einem
anderen Bundesstaate , so ist die Zustimmung des Reichs¬
kanzlers erforderlich.

8 3. Der Höchstpreis bestimmt sich nach dem Orte,
, an dem die Ware abzunehmen ist. Abnahmeort im Sinne

dieser Verordnung ist der Ort . bis zu welchem der Vev»
; käufer die Kosten der Beförderung trägt.

8 4. Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack.
Für leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleih¬
gebühr bis zu einer Mark für die Tonne berechnet werden.
Werden die Säcke nicht binnen einem Monat nach der
Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr dann um
fünfundzwanzig Pfennig für die Woche bis zum Höchst-
betrage von zwei Mark erhöht werden . Werden die Säcke

. mitverkauft , so br.rf der Preis für den Sack nicht mehr als
achtzig Pfennig und für den Sack, der fünfundsiebzig Kilo-

f gramm oder mehr hält , nicht mehr als eine Mark zwanzig
i Pfennig betragen Der Reichskanzler kann die Sackleih¬

gebühr und den Sackpreis ändern . Bei Rückkauf der Säcke
1 darf der Unterschied zwischen dem Verkaufs - und dem

Rückkaufspreise den Satz der Sackleihgebühr nicht über-
steigen.

J Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang;
< wird der Kaufpreis aeftundet. so dürfen bis zu rwei vom

Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzuge¬
schlagen werden.

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein,
die der Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der Ver¬
käufer hat auf jeden Fall die Kosten der Beförderung bis
zur Ski" cstelle des Ortes , von dem Ware mit der Bahn
oder zu affer versandt wird , sowie die Kosten des Ein¬
ladens selbst zu tragen.

Beim Umsatz des Hafers durch den Handel dürfen
dem Höchstpreise Beträge zugeschlagen werden, die insge¬
samt vier Mark für die Tonne nicht übersteigen dürfen.
Dieser Zuschlag umfaßt insbesondere Kommissions-, Ver-
mittlungs - und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von
Aufwendungen ; er umfaßt die Auslagen für Säcke und
für die Fracht von dem Abnahmeorte nicht.

8 5. Diese Verordnung tritt am 24. Dezember 1914
in Kraft . Der Bundesrat bestimnit den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

(Nr. 4582.)
Bekanntmachung über die Höchstpreise für Kleie.

Vom 19. Dezember 1914.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 5 des Gesetzes,

betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetz¬
blatt S . 339) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 510) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

8 1. Der Preis für den Doppelzentner Roggen- oder
Weizenkleie dars beim Verkaufe durch den Hersteller drei¬
zehn Mark nicht übersteigen.

Dem Hersteller steht jeder gleich, der Kleie verkauft,
ohne sich vor dem 1. August 1914 gewerbsmäßig mit dem
An- oder Verkauf von Kleie befaßt zu haben.

8 2. Der Preis für den Doppelzentner inländischer
Roggen- oder Weizenkleie darf bei Weiterverkäufen fünf¬
zehn Mark nicht übersteigen.

8 3. Bei Verkäufen von Kleie (88 1 und 2) von zehn
Doppelzentner oder weniger darf der Preis fünfzehn
Mark fünfzig Pfennig nicht übersteigen.

8 4 Als Kleie im Sinne dieser Verordnung gilt dieSamte Ausbeute bei der Vermahlung von Roggen oderizen, die nicht als backfähigcs Mehl verkauft wird:
Futtermehle , Vollmehle , Gricßkleie und dergleichen sind
eingeschlossen.

8 5. Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack.
Für leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleih¬
gebühr bis zu zehn Pfennig für den Doppelzentner berech¬
net werden. Werden die Säcke mitverkauft , so darf der Pres,
für den Sack nicht mehr als eine Mark zwanzig Pfennig
betragen . Der Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und
den Sackpreis ändern . Bei Rückkauf der Säcke darf der
Unterschied zwischen den» Verkaufs - und dem Rückkaufs-
preise den Satz der Sacklcihgcbühr nicht übersteigen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang?
wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu zwei vorn
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinznge-
schlagen werden.

Die Höchstpreise schließen alle Kosten der Verladung,
des Transports , der Fracht , Kommissions-. Vermittlungs-
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwendun¬
gen und Handelsgewinne irgendwelcher Art ein.

8 6. Diese Verordnung tritt am 24. Dezember 1914
in Kraft . Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt deS
Außerkrafttretens.

Berlin , den 19. Dezember 1914.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.
(Nr . 4583.)

Bekanntmachung über daS Vermischen von Kleie mit
anderen Gegenständen.

^ =° Vom 19. Dezember 1914.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrats zu Wirtschaft?-
lichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Ge¬
setzbl S . 327s folgende Verordnung erlassen:

8 1. Es ist verboten , Roggen - oder Weizenkleie, die
mit anderen Gegenständen vermischt ist, in den Verkehr zn
bringen. Die Landeszentralbehörde kann Ausnahmen zu¬
lassen.

Als Kleie im Sinne dieser Verordnung gilt die ge¬
samte Ausbeute bei der Vermahlung von Roggen und
Weizen, die nicht als backfähiges Mehl verkauft wird;
Futtermehle , Bollmehle . Gricßkleie und dergleichen sind
ausgeschlossen.

8 3. Die zuständigen Beamten sind befugt, in Räu¬
men, in denen Kleie für den Verkauf hergcstellt oder feil¬
gehalten wird , jederzeit einzutreten , daselbst Besichtigun¬
gen vorzunehmen , geschäftliche Aufzeichnungen einzusehen
und Proben zu entnehmen.

8 4. Die Landeszentralbehörden erlaffen die Bestim¬
mungen zur Ausführung dieser Verordnung.

8 5. Wer vorsätzlich Roggen - oder Weizenkleie, dtt
mit anderen Gegenständen vermischt ist. verkauft, feilhält
oder sonst in den Verkehr bringt , wird mit Geldstrafe biZ
zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.

8 6. Drese Verordnung tritt am 24. Dezember 1914
in Kraft : jedoch können Kleiemischungen, die vor dem 24.
Dezember 1914 bereits hcrgestellt waren , noch bis zum
15. Januar 1915 verkauft , feilgehalten oder sonst in den
Verkehr gebracht werden.

Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt de»
Reichskanzler.

Berlin , den 19. Dezember 1914.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Wer Brot -Getreide verfüttert,
versündigt sich am Baterlande

und macht sich strafbar♦ ♦
♦ ♦

♦ ♦
♦ ♦

Scherz und Ernst.
K Flüssigkeiten in Fcldpostsäckchen. Die Zahl bc

den Postsammelstellen beschädigt eingehenden Fels
Päckchen ist noch immer groß trotz der vielen vo,
Postbehörde an das Publikum gerichteten Mahnu , l
diese Sendungen so dauerhaft wie nur irgend niz
iyt verpacken. Besonders mangelhaft ist vielfach^
Verpackung von Feldpostbriefen mit Flüssigkeit , j
derte von Päckchen dieser Art mit zerbrochenen
leck gewordenen Glasgefäßen gehen täglich scho«
den Postsammelstellen ein , also kurz nach ihrer
gäbe zur Post . Die Ausgabepostanstalten sollen
ungenügend verpackte Feldpostbriefe mit Flüssigkeij
bedingt zurückweisen . Vielfach läßt sich jedoch den
düngen von außen nicht ansehen , daß sie eine ma
Haft verwahrte Glasflasche enthalten . Es wird be<
erneut daraus hingewiesen , daß sich bei Feld!
briefen mit Flüssigkeit diese in einem starken,
verschlossenen Behälter befinden müssen, und daß
Behälter in einem durchlochten Holzblock oder in
Hüller aus Pappe fest verpackt sein muß . Ai
dem müssen sämtliche Zwischenräume mit Baum!
Sägespänen oder einem schwammigen Stoff so. ot
füllt sein , daß die Flüssigkeit beim Schadhaftwch
des Behälters unbedingt aufgesaugt wird.

— Ein Lnftkamps in 2SÜ0 Meter Höhe. Ueber ei
in der ersten Hälfte des Januar erfolgten deuts
Fliegerangriff auf Dünkirchen veröffentlicht „D

«rsch«
Mld
Durch

Chronicle " folgenden Bericht eines Augenzeugen , ! CYf,»*
wir hier nach der „ B . Z . a . M ." wiedergeben!

Nr.

W.

N
beider
an , w
Bcry l

2 Uhr nachmittags erschienen sieben Flieger über
Stadt . Es wehte ein starker Wind ; deshalb M,
den sie nicht erwartet . Sie flogen in einer Höhe (Amtl
5500 Fuß in gerader Reihe . Der Himmel war et! Z»
bewölkt, und es regnete . Die Flieger wurden \ [ «
Empfang mit Geschoßhagel aus Luftkanonen und » "  _
schincngewehren überschüttet , was die Deutschen
doch nicht hinderte , sich in aller Ruhe die Ver araber
digungswerke anzusehen . Dann warfen sie sch« ^
hintereinander zwei Bomben , augenscheinlich Br^
bomben . An verschiedenen Stellen brach sofort F
aus . Die Einwohner flüchteten in die Keller,
sich die feindlichen Flieger zurückziehen wollten,
den sie von zwei belgischen Fliegern angegriffen,
es entspann sich ein heftiger Kampf in der
Die Belgier stiegen auf 7000 Fuß Höhe, von woi «xsiber
auf die Deutschen mit Maschinengewehren feuert .
Der heftige Wind machte den ganzen Kampf nochl *veyr
fährlicher . Nach dreiviertel Stunden schien fünf ß Fi
Deutschen die Munition auszugehen . Sie flogen I fftbltdi
von . Die beiden anderen Deutschen aber setzten nw '
den Kampf fort und versuchten , noch höher als : “
Belgier zu steigen . Darauf stiegen auch diese wi« iTeil t
hoch, bis zum Schluß in einer Höhe von 9000 s
gekämpft wurde . Plötzlich sah man einen der ds " B
schen Flieger fallen . Er kam auf einem umgepflü ^ obert«
Felde weit außerhalb der Stadt zur Erde , und > Gefari
natürlich sofort tot ; die Maschine war nur nochL 3
Gewirr von Drähten . Der siebente deutsche F ncM
ger verschwand in der Richtung Calais , kam al I
nach Anbruch der Dunkelheit zurück und warf d
Bomben . Der auf ihn gerichtete Kugelregen traf !
nicht. Er blieb ein paar Minuten über der Ss **-
und verschwand dann im Dunkeln . preuß

! Gefecl
100 (

I
lich lkNach neun Schlachten.

- - Die nachstehenden Zeilen find , wie wir t»
„Berl . Tagebl ." entnehmen , von einem im Osten s südw«
henden Berliner Architekten an einen bekannten B«
linor Maler gerichtet : ,,_

„ . . . Nun , lieber Freund , etwas vom Kriez
Ich habe bis heute neun Schlachten und zum D
schwere Gefechte mitgekämpft , und , abgesehen von ei« I
Streifschuß an der rechten Hand , bin ich Gott k zür Bl
Dank immer mit dem bekannten blauen Auge dav« Grösse
gekommen . Tag und Nacht in Gefahr , das stuntz g
ab ; die Gefahr reizt nicht mehr , Granaten , Schrapnes «.
und Kugelpfeifen hört man kaum noch. Das v
heimliche dabei , keinen Feind zu sehen, und dab- !*et,n
fallen rechts und links die Kameraden , oft mit schre ichrifr
lichen Wunden . Seit dem 29. Sept . haben wir k« lichkeit,
Bett gesehen , auch haben wir uns noch nicht gev zieren
schen. Und Ungeziefer gibt 's hier , sowie einen Vo geschits
bart und Röllchen an den Ohren . Sonst alles sch Trupp
feldgrau , namentlich Hemd und Wäsche. Die G
gend hier ist vollkommen verwüstet , kein Dorf , ke> .
Gehöft mehr zusammen , alles ist zusammengeschossch7, De'
abgebrannt , ausgeplündert und zerstört , kein Brunns unter
keine Brücken . In der ersten Zeit war auch ns nnlitär
alles Vieh . Pferde . Schweine . Kühe, Kälber usw. hist genom
das ist aber jetzt fast alles abgetrieben , der A^ gtfang
verhungert , soweit nicht das Begräbnis in unser 2 bit <
Magen erfolgte . Wie es hier aussieht , lieber Freu « Verein
zeigen Dir einige Karten , die ich Dir in den nächst« « ,{n„
Tagen schicke. Die Wirkung dieser modernen ‘J(ujiuc. iontiuug mvoernen w .
schütze ist furchtbar , und erstaunlich die TreffsichS « nzay
heit auf große Entfernungen , zum Beispiel ein WaM ^
türm in 6000 Meter Entfernung , drei Schuß — ein«
vorn , einer dahinter , aber der dritte fitzt mitt« zu stri
darin . ders

Ich glaube , hier im Osten geht's jetzt zu Ens miliräi
den Russen geht die Puste aus ; trotz der riesigen der E
sch. umassen fehlt es wohl meiner Ansicht nach 01
dem richtigen Ossi ' iersmaterial . :-; ;i } *

Du fragst in Deinem Brief , ob ich was zum lefl \ cn
lichen Wohl brauche : viel Dank , Freund , sende iin
nichts , ich habe jo viel Von Freunden und Bekannt«
erhalten ; weiß nicht wohin , ein Tornister ist keil

•VVV

. . . Tornister ist <
Möbelwagen , aber ein Briefchen öfter mal , sei's at*
klein, dafür bin ich herzlich dankbar . Bian wird brnn
scheiden im Kriege , unter all dem Elend ; für e« über ;
gutes Wort ist mau dankbar ; hat 's auch oft nöti- {
Die stillen Stunden sind die schlechtesten, dann kom̂ hina»,
man ins Sinnieren . Bloß nicht Nachdenken über alV ^
Erlebte und Gesehene , daher sucht auch jeder d«
Kanieradschaft - unbeivußt — instinktiv t*—, nur r
nicht allein zu sein . Komisch, aber wßhr und o«

von mir beo- e « U>u^
irgent
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